
Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/781

öffentlich

Datum: 21.01.2022

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Frau Zimmermann

Landschaftsausschuss 14.02.2022 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur; 
hier: Benennung eines Mitglieds des LVR zur Wahl in das Kuratorium 

Beschlussvorschlag:

Der Landschaftsausschuss beschließt, der Stiftung Industriedenkmalpflege und 
Geschichtskultur als Vertreter*in des LVR Frau/Herrn __________________________ 
zur Wahl als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung vorzuschlagen.

Ergebnis:

Abweichend beschlossen, siehe Vorabinformation bzw. Niederschrift.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: PG 043 (politische Gremien)

Erträge: Aufwendungen: gemäß 
Entschädigung
ssatzung

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan ja /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen: gemäß 
Entschädigung
ssatzung

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan ja /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

L u b e k



 

 

 
Zusammenfassung 

 

Das Kuratorium der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur besteht 

satzungsgemäß aus dreizehn Mitgliedern, wovon der LVR ein Mitglied vorschlägt. Die 

Wahl der vorgeschlagenen Mitglieder erfolgt durch das Kuratorium der Stiftung. 

 

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.02.2021 gemäß Vorlage Nr. 15/33 

erneut Frau Milena Karabaic zur Wahl als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung 

Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur vorgeschlagen. Als Stellvertreter wurde 

Herr Michael-Ezzo Solf benannt. 

 

Frau Karabaic tritt zum 01.02.2022 in den Ruhestand. Beim Ausscheiden eines Mitglieds 

des Kuratoriums der Stiftung schlägt die vorschlagsberechtigte Stelle gemäß 

Stiftungssatzung eine*n Nachfolger*in vor.  

 

Vor diesem Hintergrund ist eine Beschlussfassung des Landschaftsausschusses bezüglich 

eines Vorschlags zur Wahl als Mitglied des Kuratoriums in der Nachfolge von 

Frau Karabaic erforderlich. 

 



 

 

Begründung der Vorlage Nr. 15/781: 

 

1. Ausgangslage 

 

Das Kuratorium der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur besteht 

satzungsgemäß aus dreizehn Mitgliedern, wovon der LVR ein Mitglied vorschlägt. Die 

Wahl der vorgeschlagenen Mitglieder erfolgt durch das Kuratorium der Stiftung. 

 

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.02.2021 gemäß Vorlage Nr. 

15/33 erneut Frau Milena Karabaic zur Wahl als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung 

Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur vorgeschlagen. Als Stellvertreter wurde 

Herr Michael-Ezzo Solf benannt. 

 

Frau Karabaic tritt zum 01.02.2022 in den Ruhestand. Beim Ausscheiden eines 

Mitglieds des Kuratoriums der Stiftung schlägt die vorschlagsberechtigte Stelle 

gemäß Stiftungssatzung eine*n Nachfolger*in vor.  

 

Vor diesem Hintergrund ist eine Beschlussfassung des Landschaftsausschusses 

bezüglich eines Vorschlags zur Wahl als Mitglied des Kuratoriums in der Nachfolge 

von Frau Karabaic erforderlich. 

 

 

2.  Benennung einer Vertretung 

 

Die Benennung der Vertretung des LVR erfolgt durch den Landschaftsausschuss im 

Rahmen einer Mehrheitswahl gemäß § 50 Absatz 2 GO NRW i. V. m. §§ 10, 

14 Absatz 3 LVerbO. 

 

 

Im Auftrag 

 

S o e t h o u t 
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